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Sehr geehrte Damen und Herren,

am 3. April 2020 veröffentlichte die OECD
einen Leitfaden zu einigen Fragestellungen
im Rahmen der Anwendung der Doppel-
besteuerungsabkommen in Verbindung mit
der Corona-Krise. Hierbei geht es
insbesondere um die Begründung einer
Betriebsstätte aufgrund des Corona-
Lockdowns sowie um die Auswirkungen
vermehrter Home Office-Tätigkeiten.

In Bezug auf die Tätigkeit im Home Office
weist die OECD darauf hin, dass die Corona-
Krise außergewöhnlicher Art ist. Die hiermit
verbundene Tätigkeit von Mitarbeitern eines
Unternehmens in deren eigenen Wohnungen
sei nicht auf eine gewisse Dauer ausgelegt
und erfülle somit nicht das zeitliche
Kriterium einer Betriebsstätte. Außerdem
sei sie das Ergebnis behördlicher
Maßnahmen und beruhe nicht auf
Anforderungen des jeweiligen
Unternehmens. Somit erlange dieses keine
Verfügungsmacht über die Räumlichkeiten
des Arbeitnehmers. Gerade diese
Anforderung hat bei der Beurteilung des
Vorliegens einer Betriebsstätte eine
zentrale Bedeutung. Finanzverwaltungen
anderer Staaten können die Auffassung
vertreten, dass auch Home Office-
Tätigkeiten zu Betriebsstätten führen
können. Dies gilt nicht zuletzt für die
österreichische Finanzverwaltung.

Auch kann keine Vertreterbetriebsstätte
nach Auffassung der OECD gem. Art. 5 Abs.
5 OECD-MA durch die Tätigkeit im Home
Office begründet werden. Hierfür wäre
Voraussetzung, dass der Mitarbeiter
gewöhnlich Verträge für das Unternehmen
abschließt bzw. gewöhnlich eine führende
Rolle für den Abschluss von Verträgen für
das Unternehmen einnimmt. Es ist nach

Nach Art. 5 Abs. 3 OECD-MA ist eine
Bauausführung oder Montage dann eine
Betriebsstätte, wenn ihre Dauer zwölf
Monate überschreitet. Kommt es aufgrund
des Corona-Lockdowns zu einer Verzögerung
im Rahmen der Fertigstellung einer
Bauausführung oder Montage, sollen solche
kurzfristigen Unterbrechungen nach
Auffassung der OECD bei der Ermittlung der
Zwölf-Monatsfrist einbezogen werden, d.h.,
„die Uhr läuft weiter“.

Weitere Themen, die in dem OECD-
Leitfaden behandelt werden, sind die
Ansässigkeit von Gesellschaften und von
natürlichen Personen. Auswirkungen
aufgrund der Corona-Krise sind allerdings
unwahrscheinlich. Auch auf die steuerliche
Situation von Grenzpendlern wird
eingegangen. In diesem Zusammenhang
verweisen wir auf unseren Newsletter
„Ausgabe 01 spezial“.

Der Leitfaden der OECD hat keinen
rechtsverbindlichen Charakter. Letztendlich
ist die steuerliche Behandlung durch die
jeweilige Finanzverwaltung in den
betreffenden Staaten entscheidend.
Sprechen Sie uns an. Zusammen mit unseren
ausländischen Kooperationspartnern
beurteilen wir Ihre konkreten
Fragestellungen.

Freundliche Grüße

Prof. Dr. René Schäfer



Ansicht der OECD sehr unwahrscheinlich,
dass eine kurzzeitige Tätigkeit im Home
Office aufgrund von höherer Gewalt
und/oder behördlicher Anordnung diesen
gewöhnlichen Charakter erreicht.
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DORNBACH ist eine überregional tätige
Unternehmensgruppe in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Rechtsberatung und
Unternehmensberatung.

National sind wir mit mehreren Standorten
deutschlandweit vertreten. Darüber hinaus
stehen uns im Ausland Kooperationspartner
zur Seite. Wir betreuen vorwiegend
mittelständische Unternehmen aus
verschiedenen Branchen, Unternehmen der
öffentlichen Hand sowie gemeinnützige
Einrichtungen.
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